
Reglement des Gemeinderates von Silenen zur Benützung des 
Turmes der Edlen von Silenen (Dörfliturm) 
 
 
1. Grundsätze 

Der Dörfliturm wurde 2001 öffentlich zugänglich gemacht. 
Der Raum im Erdgeschoss darf als Ganzes nur mit Bewilligung des Gemeindera-
tes von Silenen benutzt werden. 

 
 
2. Öffnungszeiten 

Der Dörfliturm ist vom 1. Mai bis 31. Oktober jeweils täglich von 0800 – 1800 Uhr 
für BesucherInnen geöffnet. 
Der Raum im Erdgeschoss kann auch ausserhalb dieser Öffnungszeiten zur Ver-
fügung gestellt werden.  
Innerhalb dieser Öffnungszeiten kann der Gemeinderat Nutzungsauflagen ge-
mäss Punkt 4 erlassen. 

 
 
3. Benützung 

Der Turm kann von allen Personen während den Öffnungszeiten gratis begangen 
werden. 

Für den Raum im Erdgeschoss legt der Gemeinderat von Silenen die Höhe der 
Benützungsgebühren gemäss Gebührenordnung der Gemeinde Silenen fest. 

 
 
4. Sicherheit im Erdgeschoss – Raum 

Der Raum im Erdgeschoss darf nur frei benutzt werden, wenn der Turm nicht 
gleichzeitig begangen wird.   
Falls der Turm begangen wird, darf die Abschrankung beim Eingang nicht über-
schritten werden und auf mögliche fallende Gegenstände ist gebührend Acht zu 
geben. 

 
 
5. Sicherheit im Turminnern 

Das Begehen des Turmes erfolgt auf eigenes Risiko. Die Türe zum Hocheingang 
des Turmes kann nur von Aussen abgeschlossen werden. Von Innen kann sie 
immer geöffnet werden, damit ist gewährleistet, dass niemand eingesperrt wird. 

 
 
6. Turmordnung der Gemeinde Silenen 

Der Gemeinderat von Silenen wird geeignete Kontrollmassnahmen beim und im 
Turm anordnen um die Turmordnung ganzjährig zu gewährleisten. 
Den Anordnungen des Kontrollpersonals ist in jedem Falle Folge zu leisten. 
 

 



7. Überwachung 

Feststellungen und Unregelmässigkeiten sind sofort der Gemeindekanzlei oder 
dem Kontrollpersonal mit zu teilen. 
Die Anstösser und Nachbarn sind orientiert und werden um entsprechende Mithil-
fe gebeten. 
 
 

8. Kontrolltätigkeit 

Der Turmwächter, der Gemeindearbeiter und/oder das Personal der Gemeinde-
kanzlei kontrollieren während der Öffnungszeiten mindestens 1 Mal pro Woche 
das Innere des Turmes.  

Während dem Winterhalbjahr erfolgt diese Kontrolle jeden 2. Monat. 

Die Kontrollen und die Ergebnisse sind im Turmbuch fest zu halten.  

 
 
9. Aufbewahrung der Schlüssel 

Sämtliche Schlüssel werden auf der Gemeindekanzlei aufbewahrt.  
Der Eigentümer und der Turmwächter verfügen ebenfalls über einen Satz Schlüs-
sel. 

 
 
10.  Benützungsgesuche  

Gesuche für die Benützung des Raumes im Erdgeschoss sind an den Gemeinde-
rat Silenen zu richten. 
 
 
 
 
Gemeinderat Silenen 


